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Ernst & Young AG 
Aeschengraben 27 
Postfach

Building a better CH-4002 Basel
working world

An den Stiftungsrat der Basel, 14. Mai 2024
Baioise Perspectiva Sammelstiftung BVG, Basel

Bericht der Revisionsstelle

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung der Baioise Perspectiva Sammelstiftung BVG (Vorsorgeein­
richtung) - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Betriebsrechnung für das 
dann endende Jahr sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusammenfassung bedeutsa­
mer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen 
Gesetz, der Stiftungsurkunde und den Regiementen.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz 
und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verant­
wortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkei­
ten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der Vorsorgeeinrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den 
schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir 
haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen An­
forderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen
Der Stiftungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informatio­
nen umfassen die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrech­
nung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sons­
tigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentli­
che Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
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Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine 
wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, 
über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Stiftungsrates für die Jahresrechnung
Der Stiftungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstim­
mung mit den gesetzlichen Vorschriften, der Stiftungsurkunde und den Regiementen und für 
die interne Kontrolle, die der Stiftungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer 
Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten des Experten für berufliche Vorsorge für die Prüfung der Jahres­
rechnung
Für die Prüfung bestimmt der Stiftungsrat eine Revisionsstelle sowie einen Experten für be­
rufliche Vorsorge. Für die Bewertung der für die versicherungstechnischen Risiken notwendi­
gen Rückstellungen, bestehend aus Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen, ist 
der Experte für berufliche Vorsorge verantwortlich. Eine Prüfung der Bewertung der Vorsor­
gekapitalien und technischen Rückstellungen gehört nicht zu den Aufgaben der Revisions­
stelle nach Art. 52c Abs. 1 Bst. a BVG. Der Experte für berufliche Vorsorge prüft zudem ge­
mäss Art. 52e Abs. 1 BVG periodisch, ob die Vorsorgeeinrichtung Sicherheit dafür bietet, 
dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen kann und ob die reglementarischen versicherungstech­
nischen Bestimmungen über die Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vor­
schriften entsprechen.

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein­
stimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Dar­
stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als we­
sentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise en/vartet wer­
den könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftli­
chen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahres­
rechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse:
http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht/vorsorgeeinrichtungen. Diese Be­
schreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht/vorsorgeeinrichtungen
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Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

Der Stiftungsrat ist für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und die Umsetzung der statu­
tarischen und reglementarischen Bestimmungen zur Organisation, zur Geschäftsführung und 
zur Vermögensanlage verantwortlich. In Übereinstimmung mit Art. 52c Abs. 1 BVG und 
Art. 35 BVV 2 haben wir die vorgeschriebenen Prüfungen vorgenommen.

Wir haben geprüft, ob
die Organisation und die Geschäftsführung den gesetzlichen und reglementarischen 
Bestimmungen entsprechen und ob eine der Grösse und Komplexität angemessene in­
terne Kontrolle existiert;
die Vermögensanlage den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen ent­
spricht;
die BVG-Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen; 
die Vorkehren zur Sicherstellung der Loyalität in der Vermögensverwaltung getroffen 
wurden und die Einhaltung der Loyalitätspflichten sowie die Offenlegung der Interessen­
verbindungen durch das oberste Organ hinreichend kontrolliert wird; 
im Falle einer Unterdeckung die Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen Massnahmen zur 
Wiederherstellung der vollen Deckung eingeleitet hat;
die vom Gesetz verlangten Angaben und Meldungen an die Aufsichtsbehörde gemacht 
wurden;
in den offen gelegten Rechtsgeschäften mit Nahestehenden die Interessen der Vorsorge­
einrichtung gewahrt sind.

Wir bestätigen, dass die diesbezüglichen anwendbaren gesetzlichen, statutarischen und reg­
lementarischen Vorschriften eingehalten sind.

Der Gesamtdeckungsgrad der Vorsorgeeinrichtung beträgt per 31. Dezember 2023 99.25%. 
Die Vorsorgeeinrichtung umfasst 18 Vorsorgekassen, von denen 2 eine Unterdeckung auf­
weisen. Für eine Übersicht der Deckungsgrade der Vorsorgekassen wird auf die Informatio­
nen im Anhang der Jahresrechnung ven/viesen. Die vom Stiftungsrat unter Beizug der Vor­
sorgekommissionen und des Experten für berufliche Vorsorge eigenverantwortlich erarbeite­
ten Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung, zur Vermögensanlage und zur Informa­
tion der Destinatäre sind im Anhang der Jahresrechnung dargestellt.

Aufgrund von Art. 35a Abs. 2 BVV 2 müssen wir in unserem Bericht festhalten, ob die Anla­
gen mit der Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung in Einklang stehen. Ge­
mäss unserer Beurteilung halten wir fest, dass

der Stiftungsrat unter Beizug der Vorsorgekommissionen seine Führungsaufgabe in der 
Auswahl einer der gegebenen Risikofähigkeit angemessenen Anlagestrategie, wie im An­
hang der Jahresrechnung unter Ziffer 6.9 erläutert, nachvollziehbar wahrnimmt; 
der Stiftungsrat unter Beizug der Vorsorgekommissionen bei der Durchführung der Ver­
mögensanlage die gesetzlichen Vorschriften beachtet und insbesondere die Risikofähig­
keit unter Würdigung der gesamten Aktiven und Passiven nach Massgabe der tatsächli­
chen finanziellen Lage sowie der Struktur und zu erwartenden Entwicklung des Versi­
chertenbestandes ermittelt hat;
die Anlagen beim Arbeitgeber den gesetzlichen Vorschriften entsprechen;
die Vermögensanlage unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen mit den
Vorschriften von Art. 49a und 50 BW 2 in Einklang steht;
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der Stiftungsrat uns bestätigt hat, dass er die Wirksamkeit der Massnahmen zur Behe­
bung der Unterdeckung überwachen und bei veränderter Situation die Massnahmen an­
passen wird.

Wir halten fest, dass die Möglichkeit zur Behebung der Unterdeckung und die Risikofähigkeit 
bezüglich der Vermögensanlage auch von nicht vorhersehbaren Ereignissen abhängen, z.B. 
Entwicklungen auf den Anlagemärkten und beim Arbeitgeber.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Ernst & Young AG

EY Patrick Schaller 
(Qualified Signature) EY Beyza Yavuz 

(Qualified Signature)

Zugelassener Revisionsexperte Bachelor of Science
(Leitender Revisor)

Beilage
Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang
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